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Es gelten auch die Allgemeinen Bes�mmungen für Yachtversi-
cherungen (A).

1. Versicherte Personen
Versichert sind:
1.1 die zur Benützung des Wasserfahrzeugs berech�gten

Personen;
1.2 geschleppte Wasserskifahrer.

2. Versicherte Unfälle
Als Unfall im Sinn dieser Versicherung gilt die plötzliche, nicht
beabsich�gte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen
äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beein-
träch�gung der körperlichen, geis�gen oder psychischen Ge-
sundheit oder den Tod zur Folge hat.

Versichert sind Unfälle:
2.1 bei der Benützung des Wasserfahrzeugs;
2.2 beim Einsteigen, Verlassen und Festmachen des Wasser-

fahrzeugs;
2.3 bei Reparatur-, Reinigungs- und anderen Arbeiten am

Wasserfahrzeug.

Folgende, abschliessend aufgeführte Körperschädigungen sind,
sofern sie nicht eindeu�g auf eine Erkrankung oder eine Dege-
nera�on zurückzuführen sind, auch ohne ungewöhnliche äusse-
re Einwirkung Unfällen gleichgestellt:
a Knochenbrüche;
b Verrenkungen von Gelenken;
c Meniskusrisse;
d Muskelrisse;
e Muskelzerrungen;
f Sehnenrisse;
g Bandläsionen;
h Trommelfellverletzungen.

Keine Körperschädigung stellen nicht unfallbedingte Schäden an
Sachen dar, welche infolge einer Krankheit eingesetzt wurden
und einen Körperteil oder eine Körperfunk�on ersetzen.

3. Versicherte Leistungen
3.1 Taggeld Spezial

Für die Zeit eines notwendigen Spitalaufenthaltes,
höchstens jedoch während 5 Jahren vom Unfalltag an
gerechnet, vergütet das Versicherungsunternehmen das
vereinbarte Taggeld Spezial. Als Spital gilt jedeAnstalt, die
ausschliesslich verunfallte oder kranke Personen auf-

nimmt und der Aufsicht eines diplomierten Arztes unter-
steht.
Das Taggeld Spezial wird im vorerwähnten Rahmen auch
für die Dauer von ärztlich angeordneten Kuren, die in
einem spezialisierten Betrieb mit Zus�mmung des Versi-
cherungsunternehmen durchgeführt werden, ausgerich-
tet.
Bei ärztlich verordnetem Erholungsaufenthalt nach
einem Spitalaufenthalt übernimmt das Versicherungsun-
ternehmen die tatsächlichen Kosten während längstens
4 Wochen bis zum Betrag des vereinbarten Taggeld
Spezial.
Wenn ein Spitalaufenthalt durch den Einsatz von diplo-
miertem Krankenpflegepersonal oder Pflegepersonen,
die durch Krankenpflegevereine und Heimpflegeorgani-
sa�onen zur Verfügung gestellt werden, vermieden oder
abgekürzt werden kann, wird das versicherte Taggeld
Spezial für eine Dauer von höchstens 180 Tagen inner-
halb von 5 Jahren für den gleichen Versicherungsfall ver-
gütet.

Falls die Hauspflege durch Familienangehörige erbracht
wird und die fachlichen Anforderungen der Pflege erfüllt
sind, vergütet das Versicherungsunternehmen nach ei-
ner Wartefrist von 7 Tagen für die Dauer von maximal
180 Tagen höchstens 70% des Taggeld Spezial.

Für die Auslagen für Haushilfe vergütet das Versiche-
rungsunternehmen nach einer Wartefrist von 7 Tagen
für die Dauer vonmaximal 180 Tagen höchstens 50%des
vereinbarten Taggeld Spezial.

3.2 Heilungskosten
Während höchstens 5 Jahren erfolgt die Kostenübernah-
me im Nachgang zu den Leistungen gemäss Unfallversi-
cherungsgesetz (UVG), Krankenversicherungsgesetz
(KVG), Eidg. Invalidenversicherung (IV), Eidg. Militärver-
sicherung (MV) oder einer anderen konzessionierten
Sozialversicherung (Zusatzversicherung) oder wenn kein
Leistungsträger besteht.

Die Versicherungsleistungen pro Person und Versiche-
rungsjahr sind mit der in der Police aufgeführten Höchst-
summe begrenzt, selbst wenn diese aus verschiedenen
Ereignissen herrühren.

Allgemeine Versicherungsbedingungen Yacht-Insassen-Unfallversicherung
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3.2.1 Heilbehandlung
a Die notwendigen Auslagen für Heilmassnahmen, die

durch einen paten�erten Arzt oder Zahnarzt durchgeführt
oder angeordnet werden, sowie die Spitalkosten (priva-
te Abteilung) und die Aufwendungen für Behandlung,
Aufenthalt und Verpflegung bei ärztlich angeordneten
Kuren, die mit Zus�mmung des Versicherungsunterneh-
mens durchgeführt werden. Ferner die Kosten für Be-
handlung durch staatlich zugelassene Chiropraktoren.

b Für Unterkun� und Verpflegung ausserhalb einer Kuran-
stalt werden pro Person und Tag die ausgewiesenen
Kosten, höchstens aber CHF 150.00, entschädigt.

3.2.2 Hauspflege, Hilfsmi�el
a Aufwendungen bei Hauspflege für die ärztlich verordne-

ten Dienste diplomierten Krankenpflegepersonals. Die-
sem gleichgestellt sind Pflegerinnen und Pfleger, die
durch Krankenpflegevereine und Heimpflegeorganisa�-
onen zur Verfügung gestellt werden, jedoch nicht Haus-
haltshilfen, welche keine Pflegefunk�on ausüben.

b Auslagen für unfallbedingte Hilfsmi�el, die körperliche
Schädigungen oder Funk�onsausfälle ausgleichen (z.B.
Prothesen), sowie die Auslagen für andere notwendige
Mi�el und Gegenstände. Nicht vergütet werden die Kos-
ten für mechanische Fortbewegungsmi�el sowie für
Erstellung, Veränderung, Miete und Unterhalt von Im-
mobilien.

3.2.3 Sachschäden
a Kosten für Schäden an Sachen, die einen Körperteil oder

eine Körperfunk�on ersetzen. Für Brillen, Kontaktlinsen,
Hörapparate und Zahnprothesen entsteht ein Ersatzan-
spruch nur, wenn eine behandlungsbedür�ige Körper-
schädigung vorliegt.

b Auslagen für Reparatur oder Ersatz (Neuwert) von Klei-
dern, die anlässlich eines Unfalls beschädigt oder zer-
stört wurden, bis zu einem Höchstbetrag von CHF
2'000.00.

3.2.4 Reise-, Transport- und Re�ungskosten
Kosten für:

a notwendige Re�ungs- und Bergungsmassnahmen, bis
zum Höchstbetrag von CHF 50'000.00;

b notwendige Transporte;
c Suchak�onen bis CHF 50'000.00;
d Überführung des tödlich Verunfallten an seinen bisheri-

gen Wohnort (inklusive Kosten für Grenzformalitäten)
bis CHF 20'000.00.

3.2.5 Kosme�sche Opera�onen im Anschluss an eine Unfall-
verletzung bis zumHöchstbetrag von CHF 10'000.00.

4. Invaliditätsfall
4.1 Hat der Unfall eine bleibende Invalidität zur Folge, be-

zahlt das Versicherungsunternehmen das Invaliditätska-
pital. Dieses wird berechnet aus dem Grad der Invalidi-
tät und der vereinbarten Versicherungssumme.

4.2 Für die Bemessung des Invaliditätsgrades gelten die
Bes�mmungen über die Bemessung der Integritätsschä-
den des Bundesgesetzes und der Verordnung über die
Unfallversicherung (UVG/UVV).

4.3 Erschwerung der Unfallfolgen infolge vorbestandener
Körpermängel berech�gt nicht zu einer höheren Invali-
ditätsentschädigung, als wenn der Unfall eine körperlich
unversehrte Person getroffen hä�e.War der vomUnfall
getroffene Körperteil schon vor dem Unfall ganz oder
teilweise verloren oder gebrauchsunfähig, wird bei Fest-
stellung der Invalidität der schon vorhandene Invalidi-
tätsgrad abgezogen.

4.4 Psychische oder nervöse Störungen werden nur ent-
schädigt, wenn deren Ursache in einem versicherten
Ereignis liegt.

4.5 Die Feststellung des Invaliditätsgrades erfolgt spätestens
5 Jahre nach dem Unfall. Die Invaliditätsentschädigung
wird nicht fällig, solange noch Taggeld bezahlt wird.

4.6 Für eine durch den Unfall entstandene schwere Entstel-
lung des menschlichen Körpers (z.B. Narben), für wel-
che keine Invaliditätsentschädigung geschuldet ist,
bezahlt das Versicherungsunternehmen 5% der Versi-
cherungssumme bei Verunstaltung des Gesichtes und
die Häl�e davon bei Verunstaltung eines anderen Kör-
perteils.

5. Invaliditätsentschädigung
Für Versicherte, die beim Eintri� des Unfalles das 65. Altersjahr
noch nicht vollendet haben, wird die Invaliditätsentschädigung
bei einem Invaliditätsgrad von gesamtha� über 25% aufgrund
der erhöhten Ansätze gemäss Tabelle (Seite 3) berechnet.

6. Todesfall
6.1 Führt der Unfall zum Tod der versicherten Person, be-

zahlt das Versicherungsunternehmen die vereinbarte
Summe, unter Abzug der allfällig für denselben Unfall
bereits geleisteten Invaliditätsentschädigung.

6.2 Für Kinder unter 16 Jahren beträgt die Todesfallsumme
höchstens CHF 10'000.00.

6.3 Die Todesfallsumme wird nach der gesetzlichen Erbbe-
rech�gung ausbezahlt.
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6.4 Beim Tode einer versicherten Person, die Versorger von
einem oder mehreren unmündigen Kindern war, zahlt
das Versicherungsunternehmen die doppelte Versiche-
rungssumme. Wenn neben diesen Kindern noch ein
Ehepartner vorhanden ist, fällt die Summe je zur Häl�e
an Ehepartner und Kinder.

7. Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle und Gesundheits-
schädigungen:
7.1 infolge von Erdbeben in der Schweiz oder im Fürsten-

tum Liechtenstein;
7.2 während militärischer oder behördlicher Requisi�on;
7.3 infolge von Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen;
7.4 anlässlich von Krawallen; Versicherungsschutz besteht

jedoch, wenn die versicherten Personen nachweislich
alle Massnahmen zur Verhütung des Unfalls getroffen
haben;

7.5 bei Verbrechen oder Vergehen einer versicherten Person
sowie beim Versuch dazu;

7.6 bei der Teilnahme an Motorbootrennen;
7.7 durch Kernenergie;
7.8 durch Heil- oder Untersuchungsmassnahmen (z.B. ope-

ra�ve Eingriffe, Spritzen, Bestrahlungen);
7.9 von Personen, die das Wasserfahrzeug entwenden;
7.10 während der Verwendung des Wasserfahrzeuges zu ge-

werbsmässigen Personen- oderWarentransporten oder
zur gewerbsmässigen Vermietung an Selbs�ahrer, wenn
diese Verwendungmit demVersicherungsunternehmen
nicht vereinbart worden ist;

7.11 durch Eingriffe, Injek�onen, Heilmassnahmen und Un-
tersuchungen, die nicht durch ein versichertes
Ereignis bedingt sind.

8. Einschränkung
Nicht versichert sind bezahlte Besatzungsmitglieder während
der Ausübung ihres Berufes.

9. Obligatorische Unfallversicherung
Besteht in der Schweiz keine Unfallversicherung via Arbeitgeber,
privater Unfallversicherung oder Krankenversicherung, ist dies
anzeigepflich�g.

10. Verhalten im Schadenfall
Siehe auch Art. A15 und Art. A16 der Allgemeinen Bes�mmungen für

Yachtversicherungen.

Bei Unfällen mit Personenschäden ist der behandelnde Arzt von
der Schweigepflicht zu entbinden. Es kann eine Untersuchung

D

durch einen Vertrauensarzt oder bei Tod eine Obduk�on ange-
ordnet werden.

11. Verhältnis zur Ha�pflichtversicherung
Die Leistungen (ausgenommen Heilungskosten) werden auf Ha�-
pflicht- und Regressansprüche nicht angerechnet, es sei denn,
der Halter oder Lenker müsse dafür ganz oder teilweise selber
au�ommen.


